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Die Beratung in rechtlichen Fragen stellt in der 
Schulsozialarbeit noch ein Randaspekt dar. 
Dabei besteht bei den jungen Menschen oft 
durchaus ein großer Bedarf an der verständlichen 
und fallspezifischen Beantwortung rechtlicher 
Fragen, den jedoch nicht alle Fachkräfte der 
Schulsozialarbeit kompetent befriedigen können.

In den vergangenen Jahren erlebte das 
Arbeitsfeld Schulsozialarbeit, insbeson-
dere im Bereich der Ganztagsschule und 
zuletzt im Rahmen des Bildungspakets, 
einen starken (wenn auch instabilen) 
Ausbau. Die »starke Heterogenität in 
organisatorischer, institutioneller und 
konzeptioneller Hinsicht« (1) erschwert 
eine einheitliche Definition und Fest-
legung auf ein gemeinsames professio-
nelles Selbstverständnis und ein klares 
Aufgabenprofil. (2)

In diesem Artikel geht es um die sozi-
alpädagogische Beratung (3), die in den 
Abschlussklassen der weiterführenden 
Schulen und in berufsbildenden Schu-
len zunimmt (4) und dessen Ansätze je 
nach Fallkonstellation, Standort und 
persönlicher Gestaltung der Fachkraft 
variieren (5).

Durch den Wandel gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen und die Verrecht-
lichung fast aller Lebensbereiche steigt 
das Bedürfnis nach Beratung, worauf 
sozialpädagogische Beratung mit der 
Ergänzung durch Rechtsberatung re-
agiert. (6)

In Theorien und Modellen zur Schul-
sozialarbeit wird die rechtliche Bera-
tung bisher nicht explizit erwähnt. Es 
finden sich jedoch Hinweise, die ver-
muten lassen, dass sie im Rahmen von 
Schulsozialarbeit bereits stattfindet 
oder stattfinden sollte.

Im Rahmen einer empirischen Ab-
schlussarbeit wurden deshalb im Mai 

2010 bundesweit Fachkräfte im Über-
gang Schule und Beruf zu einer Befra-
gung eingeladen. Es antworteten 54 
Schulsozialarbeiter, eine Person mit 
Koordinationsfunktion. Die Ergebnisse 
sind nicht repräsentativ und werden hier 
komprimiert dargestellt. Die Auswer-
tung wurde u. a. nach Sekundarstufen 
vorgenommen.

Es zeigte sich, dass Schulsozialar-
beiter insgesamt ein breites Feld von 
Beratungsanliegen (besonders in der 
Sekundarstufe II) abdecken. Dazu ge-
hören auch Anliegen zu rechtlichen 
Fragestellungen. Die Mehrheit der Be-
fragten (63%, in Sek. II 76%) verstehen 
als Aufgabe von Schulsozialarbeit auch 
rechtliche Beratung.

Fachkräfte, die diese in ihrem Ar-
beitsbereich ablehnen, beziehen sich 
großteils auf die Möglichkeit zur Ver-
mittlung an qualifizierte Fachdienste 
und auf eigene fehlende Kompetenzen. 
Der Koordinator bewertete rechtliche 
Beratung nicht als Aufgabe von Schul-
sozialarbeit und sah nur einen geringen 
Bedarf.

Der Bedarf an rechtlicher Beratung 
wurde in der Sekundarstufe II von den 
Befragten deutlich höher eingeschätzt, 
seit Einführung des SGB II sei dieser 
noch gestiegen. Dies könnte neben der 
Lebensphase der Klientel mit den gro-
ßen Einzugsgebieten der Schulen erklärt 
werden. Eine Vermittlung an zuständi-
ge, spezialisierte Beratungseinrichtun-
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gen, sofern vorhanden, gestaltet sich 
oft umständlich und zieht hohe Unter-
richtsversäumnisse mit sich. Hier könn-
te Schulsozialarbeit mit ihrer niedrig-
schwellige Unterstützung den Zugang 
zur rechtlichen Beratung ermöglichen.

Eine explizite konzeptionelle Berück-
sichtigung von rechtlicher Beratung 
wurde von keinem der Befragten bestä-
tigt; die angegebenen Themen würden 
diese aber umfassen. In Berichten und 
Statistiken werden rechtliche Themen 
nur in Ausnahmen aufgenommen.

Die fehlende Ausführung im wissen-
schaftlichen Konkurs könnte folgender-
maßen begründet werden: Der Großteil 
der Forschungen und Veröffentlichun-
gen der letzten Jahre zur Schulsozial-
arbeit beziehen sich auf den Ganztags-
bereich; der Übergang Schule-Beruf, 
insbesondere in der Sekundarstufe II, 
findet wenig Beachtung. Die Besonder-
heiten der Arbeit in diesem Bereich wur-
den in vielen Teilen (noch) nicht (an-)
erkannt.

Des Weiteren ist Sozialarbeitern erst 
seit 2008 mit Inkrafttreten des Rechts-
dienstleistungsgesetzes (RDG) die 
rechtliche Beratung unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt. Schulsozialarbeit 
hat die sich daraus ergebenden Chan-
cen noch nicht erkannt oder noch nicht 
umgesetzt. Außerdem erfordert das Ar-
beitsfeld bereits ein breites Fachwissen 
und aufgrund der begrenzten personel-
len Ausstattung sind Abgrenzungsstra-

tegien zum Schutz vor Überlastung not-
wendig. (7) Der »innere Widerstand« 
gegenüber rechtlichen Themen bei vie-
len Fachkräften löst ein Herunterspie-
len ihrer Kompetenzen aus und kann zu 
einer Verschiebung der Verantwortung 
führen. (8) Welche Chancen sich aus 
rechtlicher Beratung im Rahmen von 
Schulsozialarbeit ergeben können, wird 
im Folgenden erläutert und mit Befra-
gungsergebnissen belegt.

Funktionen rechtlicher Beratung

Im Folgenden wird dargelegt, dass 
rechtliche Beratung neben einer reinen 
Informationsvermittlung noch andere 
Funktionen erfüllen kann.

Im Rahmen der Ganzheitlichkeit 
und Lebensweltorientierung, sowie im 
Verständnis des erweiterten Bildungs-
begriffs gehören auch (sozial-)rechtliche 
Aspekte in einen Beratungsprozess, zum 
einen um Bewältigungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, aber auch um die Lebens-
welt der Klienten besser zu verstehen. 
Dieser umfassende Blick ermöglicht bei 
Bedarf eine passgenaue Vermittlung an 
spezialisierte Fachstellen (Case-Ma-
nagement) und die Vermittlung von 
Alltagskompetenzen (Orientierung im 
sozialen System, Umgang mit Behör-
den). So spielen in der Beratung zum 
Übergang Schule und Beruf auch Fragen 
beispielsweise zur Existenzsicherung, 
zum Arbeitsmarktzugang und zur Auf-
enthaltsverfestigung eine Rolle.

Auch die Befragten begründeten 
den Bedarf an rechtlicher Beratung 
überwiegend mit dem ganzheitlichen 
Ansatz. In der Sekundarstufe II wurde 
außerdem insbesondere der Einblick in 
die Lebenswelt betont.

Für junge Menschen mit Zugangs-
schwierigkeiten zu Beratungsangeboten 
könnte rechtlicher Beratung als »Türöff-
ner« fungieren. Im Rahmen von Schul-

sozialarbeit sei hier besonders auf das 
unübersichtliche System zur finanziel-
len Existenzsicherung verwiesen. Bera-
tung zu rechtlichen Fragen verbinden 
weniger Menschen mit dem Eingestehen 
eigener Inkompetenz und der Gefahr 
der Einmischung in das eigene Leben, 
als sonst so oft in den pädagogischen 
und psychologischen Bereichen. (9)

Rechtliche Beratung eröffnet meist 
auch das Gespräch zu persönlichen 
Verhältnissen und hinter dem Anliegen 
verborgenden Themen. Diese könnten 
nach diesem erleichterten Zugang und 
dem daraus (bestenfalls) entstandenem 
Vertrauen besser bearbeitet werden. Die 
Fachkräfte aus der Sekundarstufe I be-
stätigten diese Funktion eher nicht. Die 
Schulsozialarbeiter der Sekundarstufe 
II waren sich uneinig, stimmten insge-
samt aber eher zu. Dies könnte mit der 
unterschiedlichen Angebotsstruktur, 
die auch dem Beziehungsaufbaus die-
nen (Freizeitangebote, Schülerfirmen) 
erklärt werden.

Jugendberatung berücksichtigt ne-
ben den beschriebenen Phänomenen 
die wachsende Verselbstständigung der 
Zielgruppe und ihre Autonomiebestre-
bungen. Hier kann rechtliche Beratung 
Orientierungspunkte in der pluralisti-
schen Lebenswelt liefern und die (sozi-
al-)rechtliche Handlungsfähigkeit för-
dern. Aus den Ergebnisse der Befragung 
lässt sich deuten, dass die Bedeutung 
rechtliche Beratung mit dem Alter der 
Schüler steigt.

Nach dem Ansatz des Empower-
ments könnte rechtliche Beratung Rat-
suchenden bei der Orientierung und 
der Entwicklung eines eigenen Stand-
punktes trotz Machtunterschiede helfen 
und somit Gefühle wie Resignation und 

Ohnmacht vermindern. Darüber hinaus 
bestehen Lernmöglichkeiten zum ange-
messenen Verhalten und die Erschlie-
ßung neuer Ressourcen (z. B. materielle 

Fallbeispiel 

»Rechtliche Beratungsangebote  
könnten in der Schulsozialarbeit 
ein Türöffner sein«

Warum Rechtsberatung in der Schul-
sozialarbeit notwendig sein kann

nina, 23 Jahre, alleinerziehende mutter 
von zwei kindern, hat trotz niedrigem 
Schulabschluss den gewünschten aus-
bildungsplatz bekommen. Sie erzählt 
ihrem klassenlehrer, dass sie große fi-
nanzielle Problem habe, da sie keine 
Berufsausbildungsbeihilfe bekäme: Die 
agentur für arbeit habe ihr mitgeteilt, 
dass ihr suchtkranker Vater, zu dem sie 
seit dem tod der mutter keinen kontakt 
mehr habe, unterhalt zahlen müsse. 
nina ist verzweifelt: Sie fühlt sich oft 
überfordert mit der doppelten Belas-
tung von kindererziehung und ausbil-
dung sowie ihrer finanziellen Situation 
und erwägt die geliebte ausbildung ab-
zubrechen, weil sie glaubt, dass sie dann 
wenigstens Geld vom amt bekäme.

meike helm
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Sicherheit), um weitere Schwierigkeiten 
(selbstständig) zu überwinden und Be-
nachteiligung zu vermindern (10). Die 
Befragung ergab auch hier eine insge-
samt höhere Zustimmung durch Fach-
kräfte der Sekundarstufe II, besonders 
wurden zur Erschließung von Ressour-
cen sachliche Information als geeignet 
eingeschätzt.

In der Untersuchung wurden die 
Fachkräfte nach benachteiligenden 
Faktoren im Übergang Schule und Be-
ruf befragt und ob rechtliche Beratung 
zur Verminderung von Benachteiligung 
beitragen kann. Die Befragung nach 
benachteiligten Faktoren im Übergang 
Schule und Beruf ergab, dass diese zum 
großen Teil pädagogischer Mittel be-
dürfen, die durch rechtliche Beratung 
ergänzt werden können. Die Fachkräf-
te, besonders aus der Sekundarstufe II, 
stimmten insgesamt zu, dass ergänzende 
rechtliche Beratung zur Verminderung 
von Benachteiligung beitragen kann.

Zusammenfassend ist festzustellen: 
Die meisten Fälle in der Schulsozialar-
beit lassen sich nicht vollständig durch 
rechtliche Beratung lösen, sie können 
jedoch Ressourcen eröffnen und damit 
zu größeren Handlungsmöglichkeiten 
führen. (11) Es kann daher die These 
aufgestellt werden, dass beim Fehlen 
von rechtlicher Beratung eine umfas-
sende Erschließung von Ressourcen 
unmöglich ist und damit zur Aufrecht-
erhaltung von Benachteiligung beige-
tragen wird.

Rechtsdienstleistungsgesetzes

Rechtliche Beratung im Rahmen der 
Schulsozialarbeit unterliegen in be-
stimmten Fällen den Vorschriften des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG), 
um den Ratsuchenden vor unqualifi-
zierten Rechtsdienstleistungen zu schüt-
zen (§§ 1, 2 RDG).

Eine umfassende Prüfung nach dem 
Rechtsdienstleistungsgesetz ergab, dass 
die Erlaubnis zur rechtlichen Beratung 
je nach Träger unterschiedlichen Vor-
aussetzungen unterliegt und einer Ein-
zelprüfung bedarf. Nach den Ergebnis-
sen der Befragung scheint es dringend 
notwendig, allen Fachkräften die Mög-
lichkeit einer umfassenden Qualifizie-
rung im Rahmen einer Anleitung im 
Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes 
zu ermöglichen.

Zurzeit steht nur der Hälfte aller 

Befragten (Sek.II: 30%) ein Jurist als 
Ansprechpartner zur Verfügung; wel-
che Rechtsgebiete dieser abdecken 
kann, bleibt offen. Als sehr kritisch 
betrachtet wird, dass von sehr vielen 
Fachkräften meist Behörden als Ko-
operationspartner zu rechtlichen Fra-
gen genannt werden, deutlich seltener 
unabhängige Beratungsstellen. Oft 
müssen die Fachkräfte auf persönliche 
Kontakte zurückgreifen, nur wenige ha-
ben Ansprechpartner, die sich durch das 
Arbeitsverhältnis ergeben.

Rechtsgebiete und Kompetenzen

Schulsozialarbeiter sollten neben Kennt-
nissen zu »berufsrechtlichen Normen«, 
wie Datenschutz oder Schweigepflicht 
über »Kenntnisse, die für die Ratsu-
chenden von Bedeutung sind« (12) 
verfügen. Diese ergeben sich aus dem 
konkreten Bedarf des Arbeitsfeldes.

Die bisher veröffentlichten Kompe-
tenzanforderungen für Schulsozialar-
beit berücksichtigen dies für die Arbeit 
in der Sekundarstufe II nicht ausrei-
chend und bedürfen einer Erweiterung. 
Schulsozialarbeiter können zwar nicht 
in allen Rechtsgebieten spezialisiert 
sein, benötigen jedoch eine gute Grund-
lagenbildung.

In der Befragung nannten die Fach-
kräfte eine Vielzahl zu bedienender 
Rechtsgebiete, es bestätigte sich die 
hohe Bedeutung von Rechtskenntnis-
sen. Dagegen ergab sich, dass das Ni-
veau der eigenen rechtlichen Kompe-
tenzen nach subjektiven Einschätzung 
deutlich unter dem liegt, das für eine 
qualitativ gute rechtliche Beratung not-
wenig wäre.

Die Mehrheit der Befragten äußerten 
Wünsche zur Verbesserung ihrer Kom-
petenzen. Eine Anleitung im Sinne des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes findet 
anscheinend nicht statt; offene Fragen 
werden durch eigenständige Einarbei-
tung mit Hilfe von Kollegen und Ko-
operationspartner erweitert oder Rat-
suchende grundsätzlich an Fachdienste 
vermittelt. Die Ergebnisse zeigten auch, 
dass im kollegialen Austausch rechtli-
che Beratung im Verhältnis zum Bedarf 
nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Handlungsempfehlungen

Zunächst scheint es notwendig, dass 
Vorgesetzte und Koordinatoren (soweit 

vorhanden) den Umfang an rechtlicher 
Beratung und den Bedarf für Qualifi-
zierungsmöglichkeiten (an-)erkennen.

Es ist zu empfehlen, auf regionaler 
Ebene trägerübergreifend ein Fortbil-
dungskonzept zu verschiedenen Rechts-
gebiete anzubieten, das in bestehende 
Qualifizierungskonzepte eingebettet 
werden könnte. Außerdem könnten 
Multiplikatoren in einzelnen Rechtsge-
bieten vertiefend ausgebildet werden, 
die den Fachkräften für den Einzel-
fall als Ansprechpartner im Sinne des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes zur Ver-
fügung stehen. (13)

Darüber hinaus wäre eine Internet-
Plattform für einen breiten kollegialen 
Austausch (nicht nur zu rechtlichen 
Themen) hilfreich, die zu für das Ar-
beitsfeld wichtige gesetzliche Neuerun-
gen, Veränderungen und Rechtsspre-
chungen informiert. Auch in Dienstbe-
sprechungen sollten rechtliche Themen 
einen festen Tagesordnungspunkt er-
halten. Innerhalb der Trägers sollte die 
Einführung eines Haftungsausschlusses 
unter Berücksichtigung pädagogischer 
Argumente diskutiert werden. (14)

Bei der Auswahl von Kooperations-
partner sollten verstärkt unabhängige 
Beratungsstellen angesprochen und Ver-
einbarungen zur kollegialen Beratung 
getroffen werden. ■

Anmerkungen

(1) Hartnuß et al. 2004, S. 34.
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»Der Verdacht, die Welt könnte ohne Sinn oder ihres vormals 
besessenen Sinnes verlustig gegangen sein, lastet schwer auf 
denen, die aus Gründen unvorsichtiger Berufswahl (oder anderen) 
von Ungeduldigen um Auskunft und Abhilfe gebeten werden.«
Hans Blumenberg, deutscher Philosoph (1920–1996)

»Suche Rat bei Gleichen, Hilfe bei Überlegenen.«
Dänisches Sprichwort

»Einen guten Rat gebe ich immer weiter.  
Es ist das Einzige, was man damit machen kann.«
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller (1854–1900)

»Ich scheue die Menschen. Sie haben alle guten Rat für mich.«
Günter Eich, deutscher Schriftsteller (1907–1972)

»Wenn’st denkst, ist’s eh zu spät.«
Gerd Müller, deutscher Fußballspieler (geb. 1945)

»Kein Mensch nimmt guten Rat an, aber jeder nimmt 
gerne Geld; also ist Geld besser als guter Rat.«

Jonathan Swift, englisch-irischer Schriftsteller (1667–1745)

»Die Fähigkeit, die Folgen einer Handlung in die Überlegung 
einzubeziehen, auch wenn dies auf Kosten der Spontanität 
geht, erweist sich gar nicht selten als höchst nützlich.«
Nossrat Peseschkian, iranisch-deutscher Psychiater (1933–2010)
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